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An die Eltern der DS Budapest  
 
 
Schulgeldregelung 2005-2010 / Außenstände bei den Schulgeldzahlungen 

 
Budapest 31.03.09 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
bitte gestatten Sie, dass wir uns mit zwei wichtigen Informationen an Sie wenden. 
 
1.)  
Aus gegebenem Anlass erinnern wir auch auf diesem Weg an die im Jahre 2005 vom damali-
gen Stiftungsrat beschlossene Schulgeldfestsetzung. Diese Regelung trägt den einschlägigen 
europarechtlichen Vorschriften Rechnung und war das Ergebnis intensiver Verhandlungen 
mit den Vertretern der Gründer. 
 

Einheitliches Schulgeld ab 2012: 3.250,- Euro pro Jahr 
  
                  deutscher Zweig               ungarischer Zweig              andere Nationalitäten 
  
2005           2.750,-                             1.550,-                                 3.250,- 
2006           2.900,-                             1.800,-                                 3.250,- 
2007           2.900,-                             2.050,-                                 3.250,- 
2008           3.000,-                             2.300,-                                 3.250,- 
2009           3.100,-                             2.550,-                                 3.250,- 
2010           3.200,-                             2.800,-                                 3.250,- 
2011           3.250,-                             3.050,-                                 3.250,- 
2012           3.250,-                             3.250,-                                 3.250,- 
  
In diesem Kontext werden alle Familien gebeten die Schulgeldzahlungen fristgerecht zu 
entrichten.  
 
2.)  
Erhebliche Außenstände bei den Schulgeldzahlungen haben den Stiftungsrat zu folgendem 
Beschluss veranlasst: 
 
Beschluss 17/2009 (17.03.2009) 
 
„Der Stiftungsrat stellt mit Bedauern hohe Außenstände bei den Schulgeldforderungen 
fest. Der Stiftungsrat beschließt, bei Zahlungssäumnis das Schulgeld unter Ausschöp-
fung aller rechtlichen Möglichkeiten, notwendigerweise mit Einschaltung eines rechtli-
chen Beistands einzutreiben.“ 
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Im Einzelnen wird die Verwaltung der Schule in Absprache mit dem Stiftungsrat zukünftig 
folgende Vorgehensweise anwenden: 
 
Die Rechnung geht Ihnen ca. 4 Wochen vor dem Zahlungstermin zu. Wenn Sie nicht fristge-
recht bezahlen, erhalten Sie zunächst nach vier Wochen eine erste „Erinnerung“, nach weite-
ren zwei Wochen eine „Mahnung“. Sollte die Bezahlung der Schulgeldrechnung nach weite-
ren zwei Wochen immer noch ausstehen oder sollten Schulverwaltung bzw. Stiftungsrat nicht 
über die Hintergründe der Nichtbezahlung informiert worden sein, wird die Forderung dem 
Anwaltsbüro der Schule übergeben.  
 
Dieses Verfahren entspricht sicherlich den Interessen der großen Mehrheit der Eltern, die das 
Schulgeld pünktlich und vollständig bezahlen. Angesichts der Verantwortung für die finan-
zielle Sicherung der DS Budapest rechnen wir mit Ihrem Verständnis für diese Vorgehens-
weise.  
 
Schulleitung und Stiftungsrat danken für Ihre Kooperation und verbleiben  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Klaus Eberl      Prof. Dr. Stefan Okruch          Vizi Balázs 
Schulleiter            Vorsitzender des Stiftungsrats              Schatzmeister der Stiftung 


